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Arbeitsbereich

Arbeitsplatz

Tätigkeit Unterhaltsreinigung von Fußböden

Gefahrstoffbezeichnung

LOBACARE Spezialreiniger-Spray

Gefahren für Mensch und Umwelt

Leichtentzündlich Reizend

Leichtentzündlich.

Reizt die Augen und die Atmungsorgane.

Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Umweltgefährlich

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen

Augenspülflasche vorsorglich bereithalten

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden

Je nach örtlicher Gegebenheit zum Schutz vor an der Arbeit unbeteiligter Personen den

Gefahrenbereich kennzeichnen (Warnschilder)

Bei der Verarbeitung und Trocknung dieses Erzeugnisses entstehen entzündliche

Lösemitteldämpfe

Feuer, offenes Licht, Schweißen usw. im Gefahrenbereich verboten

Arbeitsräume und Lagerräume gut durchlüften

Elektrische Geräte wie Heizsonnen, Heizplatten, Nachtstromspeicheröfen usw. in den Arbeits-

und Nebenräumen so rechtzeitig abschalten, daß Sie bei Beginn der Arbeit erkaltet sind

Jede Funkenbildung - auch an elektrischen Anlagen - vermeiden

Produkt nur im Originalgebinde aufbewahren

Behälter dicht geschlossen halten

Nur zugänglich für Sachkundige aufbewahren und lagern

Nicht ins Abwasser gelangen lassen

Verhalten im Gefahrfall
Im Brandfall: Kohlendioxid, Trockenlöschmittel, Schaum - kein Wasser verwenden

Nach Verschütten und Auslaufen: Produkt, wenn möglich zurückpumpen, sonst mit

saugfähigem Material aufnehmen.

Erste Hilfe
Nach Kontakt mit Kleidung: Verunreinigte Kleidung sofort wechseln.

Nach Einatmen: Frischluft - bei anhaltendem Unwohlsein Arzt aufsuchen, bei

Bewußtseinstrübung Notarztwagen

Nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen! Sofort ärztlichen Rat einholen und

Verpackung / Etikett vorzeigen.

Nach Augenkontakt: Gründlich mit viel Wasser spülen und ggf. Facharzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt: Mit viel Wasser und ggf. Seife reinigen.

Sachgerechte Entsorgung
Flüssige Produkte sind Sondermüll, Entsorgung gemäß örtlichen Sondermüllrichtlinien.

Vollständig entleerte Gebinde können über das Duale System entsorgt werden. Vollständig

eingetrocknete Produktreste können mit dem Hausmüll entsorgt werden.


